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Die Elternkammer Hamburg hat Verständnis dafür, dass der Senat einen vollen Finanzausgleich für Gast-

schüler aus dem Umland von den Nachbarländern fordert. Der Streit, in welcher Höhe die angrenzenden 

Bundesländer für die in Hamburg beschulten Gastschüler einen finanziellen Ausgleichsbetrag zu zahlen 

haben, sollte jedoch nicht auf dem Rücken junger Menschen ausgetragen werden. 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung wird aufgefordert, in den Fällen, in denen Schülerinnen und 

Schüler aus dem Umland derzeit die Klasse 10 eines Gymnasiums in Hamburg besuchen und die am Schul-

jahresende in die Klasse 11 versetzt werden, unter Würdigung jedes Einzelfalls und unter Beachtung der mit 

einem Schulwechsel verbundenen Belastungen und Nachteilen eingehend zu prüfen, ob ein Härtefall vor-

liegt. 

Diese Forderung gilt in besonderer Weise, weil die Schülerinnen und Schüler des jetzigen Jahrgangs 10 an 

Hamburger Gymnasien im Regelfall im Vertrauen auf eine Beendigung ihrer schulischen Laufbahn im 

Hamburger Schulsystem vier Jahre lang die hohen Lasten des achtjährigen Gymnasiums mit seinen 

34 Wochenstunden auf sich genommen haben. 
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